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Zur Staatsform Graubiindens Christian Rathgeb

Vom Staatenbund iiber den Einheitsstaat
zum Bundesstaat

1. Einleitung und Fragestellung'

Auch wenn der Qualifikation eines Staatswesens als Staaten-
bund, Bundesstaat oder Einheitsstaat kaum praktische Bedeu-
tung zukommt, beschiftigt sich die Rechtslehre doch immer wie-
der mit der Frage, unter welche Staatsform das dreigliedrige
schweizerische Gemeinwesen zu subsumieren ist. Dies deshalb,
weil eine Typisierung Ruckschlisse auf die Staatsorganisation er-
moglicht. Dabei steht die Frage im Vordergrund, ob die Kanrone
als Staaten oder bloss als Verwaltungseinheiten zu betrachten sei-
en. Die Mehrheit der Rechtslehrerinnen und Rechtslehrer vertritt
die Meinung, den Kantonen komme keine Staatlichkeit zu. Sie
begriinden ihre Auffassung mit der heute gangigen Definition ei-
nes Staatswesens, wonach ein Staat tber Staatsvolk, Staatsgebiet
und (eine oberste) Staatsgewalt verfiigen miisse.? Letzteres fehle
den Kantonen weit gehend, da sie {iber keine Entscheidungs-
gewalt im Sinne des Vélkerrechts verfligten.® Ulrich Hifelin und
Walter Haller sprechen von «beschriankter Staatsqualitit» der
Kantone, da zwar die Kompetenzen der Kantone nur in dem von
der Bundesverfassung gezogenen Rahmen bestiinden, die Kanto-
ne aber immerhin Gber ein eigenes Territorium verfiigten.* Tho-
mas Fleiner und Alexander Misic sprechen von «eigener Staat-
lichkeit und Teilsouverdnitit» der Kantone.” Die Bundesver-
fassung bezeichnet in Art. 3 die Kantone als souveran, «soweit
thre Souveridnitdt nicht durch die Bundesverfassung beschrankt
ist>. Aus historischer Sicht ldsst sich schliesslich eine andere als
die herrschende Auffassung vertreten, nimlich beispielsweise
jene des leider viel zu frith verstorbenen Ziircher Verfassungs-
rechtlers Alfred Kolz, der die Kantone wie den Bund als Staaten
bezeichnet hat. Kolz betont, es seien die Kantone gewesen, wel-
che sich zu einem Bundesstaat zusammengeschlossen hatten.®

Die Frage nach der Staatsqualitdt der Kantone braucht hier nicht
abschliessend beantwortet zu werden. In Berticksichtigung der
historischen Sichtweise und der wohl zumindest beschrinkten
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Staatsqualitit der Kantone kann daher noch heute die Meinung
vertreten werden, die Kantone und somit auch der Kanton Grau-
biinden seien eigene Staatswesen.” Der Standesprisident (Prisi-
dent des Grossen Rates) wird also in Siidbtinden heute noch zu
Recht als «Presidente di Stato» bezeichnet!

Vor diesem Hintergrund soll die Frage nach der Staatsform des
biindnerischen Gemeinwesens mit seinen 208 Gemeinden be-
leuchtet werden. Soweit ersichtlich, wurde dieser Frage bisher
nicht griindlich nachgegangen. Nachdem der grosse Bilindner
Zivilrechtler Peter Liver, tibrigens nicht als Erster, Graubiinden
als Einheitsstaat bezeichnet hatte, wurde dieser Begriff in verfas-
sungsrechtlichen und historischen Schriften zumeist blindlings
tibernommen.? Kann aber beim Kanton Graubtlinden, der tiber
eine einzigartige Autonomie seiner Gemeinden verfligt, tatsach-
lich von Einbeitsstaatlichkeit gesprochen werden? Dieser Frage
soll im Folgenden nachgegangen werden. Dabei wird zunichst
auf die Charakteristika der verschiedenen Staatsformen hinge-
wiesen, daraufhin wird die Frage fir den Kanton Graubtnden
beantwortet.

2. Staatenbund, Bundesstaat und Einheitsstaat

Fiir die charakteristischen Merkmale der Staatsformen wird auf
die folgende, aufschlussreiche Darstellung verwiesen:

Staatenbund Bundesstaat Einheitsstaat

Staatenbund (Bund souverdner Staaten): Jeder Mitgliedstaat
ist ein souverdner Staat. Durch Vertrag werden bestimmte Kom-
petenzen von den Mitgliedstaaten an den Staatenbund tbertra-
gen. Eine gesamtstaatliche Gesetzgebung gibt es nicht oder nur in
schwachen Ansitzen.

Bundesstaat (Aus Gliedstaaten bestehender souveriner Staat):
Die Souverinitit liegt beim Bund. Die Gliedstaaten bleiben als
juristische Personen mit eigenem Aufgabenbereich und eigener

Die Darstellung stammt aus:
Walter Haller/Alfred Kdlz,
Allgemeines Staatsrecht,

2. Aufl., Basel 1999, S. 137 ff.,
146 f.
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Organisation bestehen. Die Bundesverfassung legt die Kompe-
tenzverteilung zwischen Bund und Gliedstaaten fest. Im Rahmen
ithrer Zustindigkeit kommt den Gliedstaaten echre Autonomie,
ein echtes Selbstbestimmungsrecht zu. Sie verfligen iiber eigene
Verfassungen. Gesamtstaatliches Recht hat Vorrang vor glied-
staatlichem Recht.

Einheitsstaat (Souveriner Einzelstaat): Die Souverinitit liegt
beim Zentralorgan. Es gibt eine rechtliche Einheit der Staatsge-
walt. Charakteristik: keine Gliederung in relativ autonome ter-
ritoriale Einbeiten. Die staatlichen Kompetenzen stehen grund-
satzlich dem Zentralstaat zu. Eventuell besteht eine administra-
tive Dezentralisierung in Form von wunselbststandigen Verwal-
tungseinheiten fur Vollzugstitigkeiten. Die Rechtsordnung ist
einheitlich: Es gibt kein autonomes Recht der territorialen Ein-
heiten; die gesamte Rechtsetzungstatigkeit geht vom Zentralstaat
aus.

3. Graubiinden - Wandel der Staatsform im Laufe
der Zeit

3.1. Staatenbund vor 1798

Der Freistaat der Drei Blinde wurde bisher als Bundesstaat quali-
fiziert. Betrachtet man indes die Charakteristika der einzelnen
Staatsformen genauer, so ist eine andere Schlussfolgerung zu zie-
hen. Dem Freistaat fehlte die oberste Souverinitit, das entschei-
dende Wesensmerkmal des Bundesstaates. Der Gesamtstaat be-
ruhte auf Vertrigen der Gerichtsgemeinden, wie den Bundes-
und Artikelbriefen. Es traf eben nicht zu, dass die Gliedstaaten
thre Zustidndigkeit von einer Gesamtverfassung ableiteten, was
fiir einen Bundesstaat sprechen wiirde. Weder in der Gesetzge-
bung noch in der Verwaltung noch in der Justiz konnten die drei
Binde die «Oberherrlichkeit» der Gerichtsgemeinden, die inner-
staatlich absolute Autonomie beanspruchten, einschrinken. Den
Gerichtsgemeinden oblag auch die Sorge fir Verteidigungs-
massnahmen. Sie besassen eigene Zeughduser oder Waffenlager,
eigene Truppen, die sogenannten «Fihnlein», und ihre eigenen
militirischen Anfithrer. Nach einer Urkunde aus dem Freistaat
der Drei Biinde waren die Gerichtsgemeinden «mit hochster
Freyheit von Gott begabet». Dem Freistaat fehlten eigene, zur
Durchsetzung der gesamtstaatlichen Beschlusse erforderliche
Organe und damit ein weiteres wesentliches Merkmal des
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Bundesstaates. Aus diesem Grund wurde der Freistaat auch als
«Staat ohne Herz und Lunge» bezeichnet.’

Peter Liver begriindet die Bundesstaatlichkeit damit, dass der
Mehrheitsbeschluss der Gerichtsgemeinden das Mittel der Wil-
lensbildung des Gesamtstaates gewesen sei, weshalb die Souvera-
nitit beim Gesamtstaat gelegen habe. Die «Kompetenzkom-
petenz»'? sei der Gesamtheit der Gerichtsgemeinden zugekom-
men. Seit dem Bundesbrief von 1534 habe allein der Gesamtstaat
volkerrechtliche Rechts- und Handlungsfihigkeit aufgewiesen.!
Dem ist entgegenzuhalten, dass nicht nur im Bundesstaat ein
Gliedstaat dem Mehrheitsbeschluss aller Gliedstaaten unterwor-
fen sein kann, sondern auch im Staatenbund kénnen dem Bund
vertraglich Bereiche tibertragen werden, in denen fortan Mehr-
heitsbeschliisse fiir alle Staaten verbindlich sind. Mit dem
Bundesbrief von 1524 und nachfolgenden Vertrigen erfolgten
solche Kompetenziibertragungen, zu denen auch die Aussen-
und Biindnispolitik gehorten, weshalb der Freistaat nach aussen
als Einheit auftrat. Die entscheidende Instanz der Rechts-
verwirklichung bildete aber die Gerichtsgemeinde. Ferner war,
wie 1m eidgendssischen Staatenbund vor 1848, auch der zwi-
schenstaatliche Prozess der Meinungsbildung geregelt. Der
Grosse Rat unterbreitete den Gerichtsgemeindestaaten regel-
massig ausfuhrliche «Abschiede», die er stets an die «Ehrsamen
Rithe und Gemeinden» zu richten pflegte. Nach Alfred Kolz
handelte es sich dabei um «einen beinahe diplomatischen Verkehr
zwischen Bund und Staaten eines Staatenbundes».'? Diese Aus-
fithrungen zeigen, dass der Freistaat der Drei Biinde als Staaren-
bund zu betrachten ist.

Gleicher Auffassung ist auch Wilhelm Oechsli, der ausfiihrt, dass
erst mit der Mediation <«aus dem Biindel selbstherrlicher
Gemeindestaaten ein wirklicher Staat» geworden sei.”” Auch Ge-
org Fient ist dieser Auffassung, wenn er festhilt: «In fritheren
Zeiten bildeten die Hochgerichte [gemeint sind die Gerichts-
gemeinden] grosse Gemeindewesen, welche sozusagen alle Be-
fugnisse kleinerer Staaten hatten und daher Verwaltungs-, Poli-
zei- und Strafgesetze von sich aus nach Gutdiinken erliessen.»!
Insbesondere die Ausiibung des Blutbanns, der Gerichtsbarkeit
iiber Leben und Tod, sei «ein Beweis flir die Auffassung der
Hochgerichte als kleine Statichen».”® Noch weiter geht Heinrich
Zschokke, der in seinem Werk «Die Rose von Disentis» den Frei-
staat der Drei Blinde beschreibt und dabei ausfiihrt, dieser «bil-
dete nicht weniger als eine Masse von fast dreissig kleinen, ziem-

lich selbstherrlichen Republiken, dort Hochgerichte genannt,
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mit besonderen Verfassungen, Gesetzen und Rechten.»'® Nach
Silvio Curschellas bildete jede Gerichtsgemeinde eine «in sich
abgeschlossene selbstindige Demokratie».'” Nationalrat und
Rechtslehrer Carl Hilty redet von «[...] Republiken, ohne deren
Zustimmung nichts zustande kommen konnte [...]»."* Randolph
C. Head spricht schliesslich von der «beinahe unumschrankten
Souveranitat der Gemeinden» sowie vom «Freistaat als Konfode-
ration von Gemeinden» und sieht beztiglich der Organisations-
ebenen diejenige der Gemeinden als «die entscheidendste fir die
Gestaltung der Institutionen des Freistaates»."

3.2. Embeitsstaat von 1798 bis 1803

Wihrend der Helvetik bildete Graubiinden unbestrittenermas-
sen einen Eimnbeitsstaat nach franzosischem Vorbild. Die ein-
heitsstaaliche Organisation kam besonders anschaulich in der
Kantonsverfassung von 1801 zum Ausdruck.? Diese Verfassung
war eine einheitsstaatliche, zentralistische, egalitire (Zensus-
wahlrecht) und auf dem Prinzip der Reprisentation beruhende
Verfassung. Die elf Distrikte bildeten in erster Linie dezentrale
Verwaltungseinheiten, deren Vorstinde den Weisungen des zen-
tralen Prafekturrates unterstellt waren.

3.3. Bundesstaat mit Gerichtsgemeinden als Gliedstaaten

von 1803 bis 1854

Die Mediationsverfassung von 1803 knupfte an die alten Verhalt-
nisse des Freistaates an. Die friihere Gebietseinteilung mit den
Biinden, Hochgerichten und Gerichtsgemeinden lebte wieder
auf. Indes sah die Verfassung im Unterschied zur Zeit vor 1798
eine stindige Regierung sowie ein Kantonsparlament vor. Ferner
ersetzte der Kleine Rat den Kleinen Kongress, die Standes-
kommission entsprach dem Grossen Kongress, und der Grosse
Rat entsprang dem Bundestag. Mit diesen Organen kehrte das
frithere Strukturprinzip des fortlaufenden Stufenbaus der kanto-
nalen Behorden wieder ins biindnerische Staatsrecht zurtick. Die
Ausgestaltung des blindnerischen Staatswesens als Bundesstaat
erfolgte mit dem Installieren gesamtstaatlicher Behéorden mit ge-
setzlich festgelegten Zustindigkeiten einerseits und andererseits
mit dem Belassen umfassender Kompetenzen in den Héinden der
Gerichtsgemeinden.

Staatsqualitit kam dem Gesamtstaat zu. Die Gerichtsgemeinden
verfiigten aber aufgrund ihrer Kompetenzfiille ebenfalls Gber
eine gewisse Staatlichkeit. Anzumerken bleibt, dass ohne das In-
termezzo der einheitsstaatlichen helvetischen Ordnung der
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Schritt zum biindnerischen Bundesstaat noch lange nicht denk-
bar gewesen wire. Erst die Helvetik erméglichte, einen «vermit-
telnden» Weg zwischen freistaatlichem Staatenbund und helve-
tischem FEinheitsstaat einzuschlagen. Staatsrechtlich betrachtet
ist daher das definitive, konstituierende Griindungsmoment des
modernen Graubiinden der Ubergang vom Staatenbund (iiber
den nie richtig akzeptierten Einheitsstaat) zum Bundesstaat im
Jahre 1803.

Im Ubrigen fiihrte die Vermittlung (médiation) Napoleons in
Graubiinden zu einem Kompromiss zwischen Unitarismus und
Foderalismus. Allerdings bestand weiterhin ein Ungleichgewicht
zugunsten des Foderalismus, da die Gerichtsgemeinden immer
noch {iber eine reiche Kompetenzfiille verfiigten und tiir die Biir-
ger die spiirbaren staatlichen Einheiten blieben. Eine zwar iber-
spitzte, aber treffende Charakterisierung des bundnerischen
Staatswesens wurde in der «Neuen Ziircher Zeitung» veroffent-
licht: «Nach einem Einschachtelungsprinzip ist Graubiinden
konstituiert. Die souverine Dorfgemeinde steckt im souverdnen
«Gericht, das souverine <Gericht> im souverinen <Bund>, der
souverane <Bund> im souverinen Kanton und der souverine
Kanton endlich in der souverinen Eidgenossenschaft.»*!

3.4. Atypischer Bundesstaat mit Gemeindestaatlichkeit ab 1854
Nach Peter Liver hat die Verfassung von 1854 Graubiinden aus
der «<bundesstaatlichen Gemeindereferendumsdemokratie in den
als Einheitsstaat organisierten Kanton tiberfihre».?? Liver be-
griindete seine These damit, dass das Volk an die Stelle der Ge-
samtheit der Gerichtsgemeinden getreten sei, und verweist dafiir
auf den zweiten Satz von Art. 1 der Kantonsverfassung von 1854,
der wie folgt lautet: «Die Souverinitit desselben [des Standes
Graubiinden] beruht auf der Gesamtheit des Volkes und aussert
sich durch die gesetzmissigen Abstimmungen desselben.» Auch
Peter Metz spricht vom «Ubergang des Kantons vom bisherigen
foderalistischen Gemeindestaat zum Einheitsstaat» oder vom
«Durchbruch zum Einheitsstaat».?* Bei der Qualifikation der
Staatsform ist jedoch nicht allein auf die Form der Austibung der
politischen Rechte abzustellen, sondern es sind auch andere Cha-
rakteristika zu bertcksichtigen.

Von einem Einheitsstaat kann aus folgenden Griinden nicht ge-
sprochen werden: Beim Einheitsstaat geht alle Staatstatigkeit von
einer Zentrale aus, die Souveranitit liegt allein bei den Zentralor-
ganen. Alle wichtigen Entscheidungen werden von diesen Behor-
den gefasst. Es gibt keine Gliederung in relativ antonome territo-
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riale Einheiten. Organisatorische Unterteilungen sind lediglich
unselbststindige Aussenstellen des Zentralstaates, die auf deren
Weisung hin Verwaltungs- oder Justizaufgaben wahrnehmen,
mithin handelt es sich dabei bloss um dezentrale Einheiten. Im
Bundesstaat, der Staatsform zwischen Staatenbund und Einheits-
staat, werden die Kompetenzen demgegeniiber zwischen den
Gliedstaaten und dem Gesamtstaat aufgeteilt, so dass den Glied-
staaten gewisse Einfluss- und Mitbestimmungsmoglichkeiten im
Gesamtstaat und diesem bestimmte Einflussmoglichkeiten auf
den Gliedstaat zukommen. Die Gliedstaaten behalten ihre Staat-
lichkeit, bilden also juristische Personen mit eigenem Aufgaben-
bereich und eigenen Organen. Der biindnerische Staat wies das
wichtigste Charaktermerkmal eines Einheitsstaates, nimlich das
Feblen relativ awutonomer territorialer Einbeiten, unter der
Verfassung von 1854 nicht auf.?* Die Kompetenzfille der Ge-
meinden verlieh thnen somit auch nach 1854 eine gewisse Staats-
qualitit, weshalb fir diese Zeit von einem Bundesstaat mit
Gemeindestaatlichkeit auszugehen ist.

4. Graubiinden heute - moderner Bundesstaat mit
beschrankter Gemeindestaatlichkeit

Die Ausscheidung der Kompetenzen zwischen Kanton und Ge-
meinden ergibt sich in erster Linie aus der Kantonsverfassung.
Danach bestehen wesentliche Gemeindekompetenzen im Bau-,
Schul-, Alp-, Forst-, Steuer- und Polizeiwesen.” Dies zeigt, dass
die Gemeinde fiir den Biirger im Behordenverkehr nach wie vor
eine zentrale Einheit des Staates bildet. Nach Hansjorg Seiler ver-
korpert die Gemeinde eine biirgernahe Staatlichkeit.?® Die Ge-
meinden verfligen aber nicht nur tliber eigene und tbertragene
Aufgabenbereiche, sondern auch {iber eine eigene Organisation
mit eigener Verfassung (vgl. Art. 40 der aktuellen Kantons-
verfassung, Art. 65 der neuen Kantonsverfassung)! Kommunales
Recht bildet eine gentigende gesetzliche Grundlage fur das staat-
liche Handeln, auch fur die Einschrinkung von Grundrechten
oder die Erhebung von Abgaben.

Auf Grund der den Gemeinden in Graubiinden besonders
grossziigig gewihrten Autonomie ist thnen daher eine gewisse
Staatsqualitit zuzusprechen.” Aus allen diesen Griinden ist die
Bezeichnung des blindnerischen Staates als Einheitsstaat nicht
sachgerecht. Graubtinden ist vielmehr als ein moderner Bundes-
staat mit beschrinkter Gemeindestaatlichkeit zu qualifizieren.
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(kleine Staaten) findet sich — soweit ersichtlich — in der
schweizerischen und blndnerischen Staatsrechtsliteratur
nirgends.

16 Heinrich ZSCHOKKE, Novellen in vier Banden, Bd. 3,
Kleinere Erzahlungen, Berlin 0.J., S. 5.

17 Silvio CURSCHELLAS, Die Durchflhrung der Gewal-
tenteilung im bilndnerischen Verfassungsrecht, Diss. (Zu-
rich) Affoltern am Albis 1952, S. 27.

18 Amtl. Sten. Bulletin 1906, Nationalrat, S. 1317.
19 Randolph C. HEAD, Demokratie im frihneuzeitlichen

Graublnden, Gesellschaftsordnung und politische Spra-
che in einem alpinen Staatswesen 1470-1620, Zirich
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2001, S. 95, 118, 120; vgl. auch Randolph C. HEAD, Die
Bundner Staatsbildung im 16. Jahrhundert: Zwischen Ge-
meinde und Oligarchie, in: Handbuch der Bindner Ge-
schichte, Bd. 2, Chur 2000, S. 87 ff.

20 Vgl. Christian RATHGEB, Vertassungsentwicklung
(wie Anm. 7), S. bb ff,

21 Zitiert in der Churer Zeitung vom 15. Februar 1851.
22 Peter LIVER (wie Anm. 8), S. 5.

23 Peter MET/Z, Geschichte, Bd. 2 (wie Anm. 8), S. 10;
Peter METZ, Staat (wie Anm. 8) S. 292.

24 Das Gesetz Uber die Einteilung des Kantons in Kreise
und Bezirke trat bereits am 1. April 1851 in Kraft. Die dazu
erforderliche verfassungsmaéssige Grundlage wurde erst
mit der totalrevidierten Verfassung vom 30. November
1853, welche am 1. Februar 1854 in Kraft trat, geschaffen
(vgl. dazu Christian RATHGEB, Verfassungsentwicklung
(wie Anm. 7), S. 155 ff)

25 Bei der Bewaltigung der den Gemeinden zukommen-
den Aufgaben spielen heute die Gemeinde- und Regional-

verbande eine wichtige Rolle. Es bestehen 180 Gemein-
deverbande und rund 300 andere Formen der kommuna-
len Zusammenarbeit (vgl. Ginfo 1/2000, Sonderausgabe
der Informationsschrift des Gemeindeinspektorates Grau-
biinden, S. 9). Kontakte bestehen auch Uber die einfluss-
reiche Gemeindeprasidentenfraktion im Grossen Rat, die
heute aus 19 amtierenden und 11 ehemaligen Gemeinde-
prasidenten (sowie zwei Gemeindekanzlisten und ebenso
vielen Stadtrdten) besteht (vgl. Staatskalender Graubiin-
den 2003/2004 sowie die fruheren Ausgaben).

26 Vgl. Hansjorg SEILER, Gemeinden im schweizeri-
schen Staatsrecht, in: Daniel THURER/Jean-Frangois
AUBERT/Jorg Paul MULLER (wie Anm. 4), § 31, N 4.

27 Die Gemeinden konnen, soweit sie hoheitlich auftre-
ten und ihnen das kantonale Recht Autonomie gewahrt,
deren Verletzung durch kantonale Akte mittels staats-
rechtlicher Beschwerde beim Bundesgericht rligen, was
die Selbststandigkeit der Gemeinden unterstreicht und sie
von blossen Selbstverwaltungskorpern klar abgrenzt (vgl.
Ulrich HAFELIN/Walter HALLER {(wie Anm. 4), N 2025).
Vgl. auch Ulrich ZIMMERLI, Bund - Kantone — Gemein-
den, in: Die neue Bundesverfassung, Berner Tage fir die
juristische Praxis, BTJP 1999, S. 35 ff., b8 ff.

Dr. iur. Christian Rathgeb (Rhazuns) ist Jurist. Der vorliegende Beitrag (ber die Staats-
form Graublndens ist eine Uberarbeitete Version eines Referates, das er am 8. Mai

2003 in Schiers gehalten hat.



	Zur Staatsform Graubündens : vom Staatenbund über den Einheitsstaat zum Bundesstaat

